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     XIX. Tabelle der Einheitssätze zu § 3 Abs.2 der Erschließungsbeitragssatzung; 

            gültig für die Teile der Erschließungsanlagen,die ab 1.Januar 2024 hergestellt wurden.                                             

1-3,
6,9

 +) Ist nach DIN EN 13201 die Installation von zwei Leuchtenreihen in einer Straße erforderlich, so wird der Einheitssatz doppelt angesetzt.
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